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Einführung

I. Problemdarstellung

Stellte zur Jahrtausendwende ein Mobiltelefon mit integrierter Kamera noch
ein Novum dar, das sich nur wenige leisten konnten oder wollten, ist der Besitz
eines tragbaren Telefons mit hochauflösender Kamera in den letzten Jahren zur
Normalität geworden.1 Der Absatz von Smartphones2 betrug allein im Jahr 2017
in Deutschland 24,1 Millionen Stück3 sowie der Anteil der Smartphone-Nutzer
bei Personen ab 14 Jahren 78 %4. Neben dem Telefonieren und Versenden von
Kurznachrichten ermöglicht diese Art der Mobiltelefone es ihren Nutzern, mit
Hilfe hochauflösender integrierter Kameras jegliches Geschehen aufzunehmen
sowie direkt über das Gerät und unabhängig vom Aufenthaltsort in das Internet
zu gehen. Dank der technischen Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich der
Mobiltelefonie ist es für jeden möglich geworden, Fotos und Videos in bester
Qualität – auch ohne besonderes technisches Geschick – an jedem beliebigen Ort
der Welt herzustellen, zu versenden und zu empfangen. Durch die Allgegenwär-
tigkeit entsprechender Geräte und deren intensive Nutzung fällt es im Einzelfall
auch nicht auf, wenn jemand sein Smartphone aus der Tasche zieht, um ein Ge-
schehnis aufzunehmen, da er z. B. auch nur nach dem Weg schauen oder ein digi-
tales Nahverkehrsticket lösen könnte.

Jedoch nicht nur im Bereich der Mobiltelefonie hat sich in den letzten zehn
Jahren aus technischer Sicht viel getan. Auch auf dem Gebiet der „klassischen“

1 Vgl. Statistisches Bundesamt, Anteil der privaten Haushalte in Deutschland mit
einem Mobiltelefon von 2000 bis 2016, https:/ /de.statista.com/statistik/daten/studie/
198642/umfrage/anteil-der-haushalte-in-deutschland-mit-einem-mobiltelefon-seit-2000 /
(besucht am 21.08.2017). Lag der Anteil der Mobiltelefone (mit sowie ohne integrierte
Kamera) bei privaten Haushalten zur Jahrtausendwende noch bei 29,8 %, ist dieser bis
zum Jahr 2016 auf 95,1 % angestiegen.

2 Ein „Smartphone“ ist ein Mobiltelefon, das neben dem mobilen Telefonieren noch
weitere Funktionen, wie beispielsweise die Erstellung eines Terminkalenders, Naviga-
tion oder die Nutzung des Internets, aufweist. Durch die umfangreichen Funktionen, die
Smartphones besitzen, können diese auch als ein portabler Minicomputer bezeichnet
werden. Für eine umfassende Begriffsbestimmung vergleiche Paulsen, Kriminalistik
2017, 274 Fn. 2.

3 Bitkom, Absatz von Smartphones in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2017 (in
Millionen Stück), https:/ /de.statista.com/statistik/daten/studie/77637/umfrage/absatz
menge-fuer-smartphones-in-deutschland-seit-2008/ (besucht am 07.08.2017).

4 Bitkom, Anteil der Smartphone-Nutzer in Deutschland in den Jahren 2013 bis 2017,
https:/ /de.statista.com/statistik/daten/studie/585883/umfrage/anteil-der-smartphone-
nutzer-in-deutschland/ (besucht am 07.08.2017).



Fotografie hat der technische Fortschritt seine Spuren hinterlassen. Dank um-
fassender Entwicklungen und stetiger Verbesserungen von Zoom- und Teleobjek-
tiven sowie von Speichermedien ist es möglich geworden, auch aus weitester
Entfernung das anvisierte Objekt gut erkennbar und von diesem unbemerkt op-
tisch zu perpetuieren. Daneben ist auch die Weiterentwicklung der klassischen
Videokameras zu Action-Camcordern5 sowie das Phänomen der Dashcams6 zu
nennen.

Die Preise für entsprechende technische Geräte sind hingegen in den letzten
Jahren stetig gesunken. So können hochwertige Teleobjektive, Aufnahmegeräte
oder Smartphones mit hochauflösenden Kameras aktuell in jedem Elektronik-
markt bereits ab einigen hundert Euro erworben werden. Lag der weltweit durch-
schnittliche Verkaufspreis für ein Smartphone im Jahr 2010 noch bei 367 Euro,
ist dieser bis 2016 um knapp 35 % auf 236 Euro gesunken.7

Diesen technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen kann allerdings nicht
nur Gutes abgewonnen werden.8 So bestimmen vor allem die ständigen Auf-
nahme- und Verbreitungsmöglichkeiten das Leben und den Alltag einer Vielzahl
von Personen. Es ist an Internetportale oder soziale Netzwerke9 wie Flickr10, Ins-
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5 Als „Action-Camcorder“ werden besonders kleine, wasserdichte und äußerst robus-
te Videokameras bezeichnet, die überwiegend im Sport- und Naturbereich eingesetzt
werden. Der wohl bekannteste Hersteller derartiger Kameras ist der US-amerikanische
Produzent „GoPro“.

6 „Dashcams“ sind kleine Videokameras, die von Autofahrern an ihrem Armaturen-
brett befestigt werden können, nach vorne gerichtet sind und temporär das Verkehrsge-
schehen aufzeichnen. Vgl. Freys, in: Haesner/Kreile/Schulze, Zwischen Gestern und
Morgen. Medien im Wandel, 421.

7 Vgl. Consumer Technology Association, Durchschnittlicher Verkaufspreis von
Smartphones weltweit von 2010 bis 2015 und Prognose für 2016 (in US-Dollar),
https: / /de.statista.com/statistik/daten/studie/204674/umfrage/durchschnittlicher-ver
kaufspreis-von-smartphones/ (besucht am 07.08.2017). Die Werte der Statistik wurden
mit dem Wechselkurs vom 9.1.2018 (1,19) von US-Dollar in Euro umgerechnet.

8 Ebenfalls kritisch Paulsen, Kriminalistik 2017, 274.
9 Unter „sozialen Netzwerken“ werden Plattformen im Internet verstanden, auf denen

Menschen miteinander kommunizieren und über Webdienste interagieren können. In-
dem die Nutzer Texte, Meinungen, Bilder und Videos miteinander austauschen und sich
bei gegenseitigem Interesse enger miteinander vernetzen können, bilden derartige Por-
tale tatsächlich bestehende soziale Strukturen im virtuellen Bereich ab und beeinflussen
gleichzeitig das reale menschliche Miteinander in umfassender Art und Weise. Vgl. für
eine Begriffsbestimmung auch Brand, Kriminalistik 2015, 687; Schwenke, Private Nut-
zung von Smartglasses im öffentlichen Raum, S. 14 f.; Herbort, Digitale Bildnisse,
S. 42 f.; Schwartmann/Ohr, Recht der Sozialen Medien, Rn. 14 ff. und Grützner/Jakob,
Compliance from A to Z, S. 159 f.

10 „Flickr“ ist ein kommerzielles Internetdienstleistungsportal, das es seinen Benut-
zern ermöglicht, digitalisierte Bilder jeglicher Art sowie zeitlich begrenzte Videos auf
deren Internetseite hochzuladen, mit Kommentaren zu versehen und anderen Nutzern
frei zur Verfügung zu stellen. Die Plattform „Flickr“ ist am treffendsten als „Fotocom-
munity“ im Internet zu bezeichnen.



tagram11 oder Snapchat12 zu denken, die einzig davon leben, dass ihre Nutzer ihr
alltägliches Leben und das ihrer Mitmenschen fotografieren oder filmen und die
dabei entstandenen Dateien auf die entsprechenden Plattformen hochladen und
über deren Server versenden. Die technischen Möglichkeiten der weltweiten Ver-
breitung von Fotografien und Videoaufnahmen in Echtzeit über das Internet ver-
größerten die Gefahr eines unbefugten Eindringens in fremde Geheimnisbereiche
in den letzten Jahren um ein Vielfaches.13 Die ständige Verfügbarkeit von Auf-
nahmegeräten, unzählige kostenlose Verbreitungsmöglichkeiten über das Internet
und die Sensationslust Einzelner in Verbindung mit der Sehnsucht, möglichst
ausgefallene und spektakuläre Bildaufnahmen zu schaffen und mit anderen zu
teilen, hat bei vielen Personen die Hemmschwelle, jegliche Verhaltensweisen und
Geschehnisse bildlich zu perpetuieren, auffallend sinken lassen.

Nicht vergessen werden darf, dass nicht nur die Verbreitung derartiger Aufnah-
men, sondern bereits deren Herstellung das Persönlichkeitsrecht der abgebildeten
Personen in empfindlicher Art und Weise berührt, da bereits durch derartige Ver-
haltensweisen die Möglichkeit der Verbreitung evident persönlichkeitsverletzen-
der Bildaufnahmen geschaffen wird.14 So wird den Abgebildeten die Möglichkeit
entzogen, frei über das eigene Erscheinungsbild disponieren zu können.15 Ange-
sprochen auf die Unrechtsverwirklichungen, die regelmäßig mit derartigen Ver-
haltensweisen einhergehen, fehlt es einem Großteil der handelnden Personen an
einem aktuellen Unrechtsbewusstsein. Das Interesse der Bevölkerung an Bildauf-
nahmen jeglicher Art – schon seit einiger Zeit stellen nicht mehr nur prominente
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11 „Instagram“ ist eine kostenlose Internetplattform, die ihren Nutzern das Teilen von
Fotos und Videos über den kompletten Globus ermöglicht. Anders als bei „Flickr“, des-
sen Schwerpunkt auf dem fachlichen Austausch in Bezug auf Fotografie und Video-
technik besteht, bietet „Instagram“ seinen Nutzern vornehmlich eine Plattform, auf der
sie ihr eigenes Leben darstellen und im Rahmen einer personalisierten Webseite präsen-
tieren können. „Instagram“ ermöglicht es, seinen Nutzern ein Fotoalbum im Internet
anzulegen, das auch andere betrachten und kommentieren können. Über diese Plattform
werden täglich 20 Milliarden Bilder geteilt. Vgl. Geiring, Risiken von Social Media und
User Generated Content, S. 120.

12 „Snapchat“ ist anders als „Flickr“ und „Instagram“ keine Internetplattform, son-
dern ein Instant-Messaging-Dienst. Instant-Messaging-Dienste sind Kommunikations-
methoden, die sich durch eine sofortige Nachrichtenübermittlung zwischen den Betei-
ligten über das Internet auszeichnen. „Snapchat“ ermöglicht seinen Nutzern die Über-
tragung von Fotos und kurzen Videosequenzen. Für dieses Programm charakteristisch
ist, dass sich nach kurzer Zeit die versendeten Aufnahmen auf dem Empfangsgerät au-
tomatisch löschen, wobei es mit einfachen Mitteln möglich ist, diesen Selbstzerstö-
rungsmechanismus zu verhindern oder rückgängig zu machen. Bei „Snapchat“ kommt
es zu keinem öffentlichen zur Verfügung stellen von Bildern im Internet. Der Versender
kann selbst entscheiden, wer die Aufnahmen für einen beschränkten Zeitraum sieht, in-
dem er die Nachrichtenempfänger jedes Mal neu auswählt.

13 Ebenso Jones, Mobile internetfähige Geräte im Strafrecht, S. 125.
14 Lenz, Die Jugendschutztatbestände im Sexualstrafrecht, S. 371.
15 Vgl. BVerfG, 26.2.2008 – 1 BvR 1602/07, 1 BvR 1606/07, 1 BvR 1626/07,

BVerfGE 120, 180, 198.


